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Was stimmt nicht mit dem
Urheberrecht?
Posted on 10. April 2012 by Klaus F. Röhl

Mit dem Urheberrecht stimmt etwas nicht. Das zeigt die intensive Debatte, die bis in
den politischen Raum ausgreift.
Der Wutausbruch des Sängers Sven Regener auf Youtube hat Schule gemacht. Ein
»offener Brief von 51 Tatort-Autoren«, den diese am 29. 3. 2012 auf der Seite des
Verbandes Deutscher Drehbuchautoren ins Netz gestellt haben, hat eine hübsche
Kontroverse ausgelöst. Die Autoren heben ihre Urheberrechte auf
Verfassungsebene und verlangen von der Netzgemeinde, sich von allerhand
Lebenslügen zu verabschieden. Die erste sehen sie in der »demagogischen
Suggestion«, es gebe keinen freien Zugang mehr zu Kunst und Kultur; die zweite in
der »demagogischen Gleichsetzung von frei und kostenfrei« und die dritte darin,
dass die Verwertungsindustrie zum großen Übeltäter erklärt werde, der zur Kasse
gebeten werden müsse.
Für die Adressaten (»Liebe Grüne, liebe Piraten, liebe Linke, liebe Netzgemeinde!«)
haben noch am gleichen Tag 51 Hacker des Chaos Computer Club den »lieben
Tatort-Drehbuchschreibern« erwidert. Ihre Antwort kam nicht nur blitzeschnell,
sondern war vergleichsweise auch sehr sachlich. »Auch wir sind Urheber, sogar
Berufsurheber, um genau zu sein.« Sie meinen, in erster Linie sollten Urheber sich
von ihren Auftraggebern bezahlen lassen. Sie vermeiden es, darauf hinzuweisen,
dass das Publikum, das eine milliardenschwere Zwangsabgabe an die
Fernsehsender zahlt, vielleicht erwartet, die Tatort-Autoren (und alle anderen
Fernsehschaffenden) würden von daher ausreichend bezahlt. In der Tat sehen die
Hacker ein Problem bei der Verwertungsindustrie unter Einschluss der
Verwertungsgesellschaften. Sie wollen die aber nicht einfach zur Kasse bitten,
sondern werfen ihr vor, dass sie sich keine Mühe gebe, die geschützten Werke über
die längst verfügbaren Bezahlmodelle zu angemessenen Konditionen anzubieten,
sondern sich auf massenhafte Abmahnungen versteife.
Der Briefwechsel hat im Netz viele Kommentare ausgelöst. Im Feuilleton der
Heimlichen Juristenzeitung vom 4. April hat sich Reinhart Müller eingemischt. Er
schreibt: »51 ›Tatort‹-Autoren beklagen die Vernichtung ihrer Rechte im Internet,
51 Hacker halten dagegen – womit? Mit Ignoranz!« Der Artikel ist nur larmoyant. Er
beschwört – und verschleißt damit – Menschenrechte, geht aber nicht auf die
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Argumente der Hacker ein, und rückt am Ende die rechtswidrige Kopie in die Nähe
des Plagiats. Plagiat und unberechtigter Kopie (Raubdruck usw.) gehören nicht in
einen Topf. Ein Plagiat leugnet die Urheberschaft des Schöpfers und verweigert ihm
damit die verdiente Anerkennung. Das Urheberrecht schützt nicht die Idee, sondern
nur seine Materialisierung. Anders als das Plagiat leugnet eine Raubkopie nicht die
Urheberschaft des Schöpfers. Bei der Raubkopie geht es allein um die
wirtschaftliche Komponente des Urheberrechts. Im Übrigen ist Ignoranz die beste
Voraussetzung zum Querdenken, das doch sonst so angesehen ist.
Vielen Internetnutzern geht es in der Tat nur um kostenlosen Konsum geschützter
und gegen Entgelt angebotener Inhalte. Aber fair use ist nicht bloß ein
Rechtsbegriff. Der Fairnessgedanke steckt so tief in allen Menschen, dass die User
wohl bereit wären, faire Entgelte zu zahlen. Sie finden sich jedoch unfair behandelt,
weil sie das Gefühl haben, für die Urheberrechte doppelt und dreifach zu Kasse
gebeten zu werden. Urheberabgaben auf Kopierer, Scanner, Faxgeräte, Drucker und
Computer und für Computer nun auch noch zusätzlich Rundfunkgebühren – da kann
tatsächlich der Eindruck entstehen, dass man zum Ausgleich frei herunterladen,
speichern und kopieren dürfe. Wo auch immer man sich im Internet bewegt (und
selbst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen) muss man Werbung erdulden. Da kann
man doch glauben, dass damit die Inhalte hinreichend bezahlt seien. Über das
fehlende Unrechtsbewusstsein darf man sich jedenfalls nicht wundern. Nach der
Vorstellung des Publikums gehören vermutlich jede Art der Privatkopie und auch der
private Austausch zum fair use. Daher wird jeder Versuch, digitale Privatkopien zu
verbieten, genauso scheitern wie der Krieg gegen die Drogen.
Fraglos muss es ein Urheberrecht geben, das den Kreativen Anerkennung und
Lebensunterhalt sichert. Auch die Piraten-Partei verlangt keine Abschaffung deds
Urheberrechts, sondern nur die Freistellung nichtkommerzieller Kopien. [1]Vgl. das
Parteiprogramm. Aber der Schutz geht zu weit.
Der Schutz des Urheberrechts ist von keinen Qualitätsanforderungen abhängig. So
werden viele Trivialitäten geschützt. Ein schlimmer und unverständlicher Exzess ist
etwa der Schutz jedes Amateurfotos. Da gibt es natürlich ein Problem. Wer soll die
Qualität beurteilen? Hier kommt nur eine indirekte Lösung in Betracht, insbesondere
eine Registrierung, wie sie ja in manchen Ländern praktiziert wird. Vielleicht genügt
sogar eine Selbstdeklaration.
Der individualistische Urheberbegriff ist problematisch geworden. Alle
anspruchsvolleren Werke beruhen auf Gemeinschaftsarbeit. Sie wird in den
spärlichen Danksagungen der Vorworte nicht ausreichend gewürdigt. Einen
besseren Eindruck gibt der Abspann mancher amerikanischer Filme. Aber die
organisierte Zusammenarbeit ist nur die halbe Miete. Jedenfalls in der
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Unterhaltungsindustrie, in der Kunst und in den Geisteswissenschaften leben alle
mehr oder weniger von den Vorleistungen anderer. Schlimme Plagiatoren sind
insoweit Journalisten, die selten oder nie ihre Quellen angeben. Da ist es kein
Wunder, dass es im Urheberrecht kaum noch oder gar nicht mehr um Anerkennung
und Schutz der Urheberpersönlichkeit geht, sondern um kaltes Geschäft. Ein
Unterschied zum Finanzmarkt besteht immerhin darin, dass es den Usern leichter
gelingt, auf fremde Konten zuzugreifen.
Die Dauer des Urheberrechts ist mit 70 Jahren über den Tod des Urhebers hinaus
viel zu lang. Patente erlöschen, und zwar auch schon zu Lebzeiten des Erfinders,
nach 20 Jahren. Es lässt sich darüber streiten, ob das Urheberrecht enger mit der
Person des Schöpfers verbunden ist als das Patent mit der Person des Erfinders.
Hier wirkt vermutlich die Genieästhetik nach (die ich sehr schätze). Aber ein Schutz
bis zum Tode des Autors, mindestens jedoch 20 Jahre, müsste genügen.
Die Perpetuierung des Urheberrechts wird dadurch verstärkt, dass bloße
Bearbeitungen fremder Werke ihrerseits Urheberrechtsschutz genießen. Das ist
unangemessen, insbesondere dann, wenn die Bearbeitung eine vertretbare
Leistung ist, etwa eine neue Edition an Hand zusätzlicher Quellen, die auch von
anderen Kundigen geleistet werden könnte. [2]Dafür werde ich, wenn überhaupt
jemand diese Sätze liest, Prügel beziehen. Ich werde mich wehren. Für Editionen,
die die Vorleistung eines anderen einschließen, sollte es vielleicht ein 3%-
Urheberrecht geben (das sich natürlich nicht realisieren lässt). Nach § 70
UrheberrechtsG gilt allerdings eine verkürzte Schutzfrist von 25 Jahren nach dem
Erscheinen der Bearbeitung.
Es trifft sich, dass die Heimliche Juristenzeitung gleichfalls am 4. April 2012 einen
Artikel des Heidelberger Germanisten Roland Reuß [3]Privater Reichtum durch
philologische Kafka-Editionen? , S. N5, im Internet nur gegen Entgelt zugänglich.
abdruckt, der Ende März Strafanzeige wegen der Verbreitung von Raubkopien
zweier Bände aus der von ihm besorgten Kafka-Edition [4]Peter Staengle Historisch-
kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte, Stroemfeld
Verlag Frankfurt, Peter Staengle. Originalpreis: 128 Euro. Bei Amazon wurden
anscheinend … Continue reading erstattet hatte. Die Nachricht über die
Strafanzeige [5]Darüber berichtete auch die FAZ am 29. 3. 2012 mit einem Artikel
von Felicitas von Lovenberg unter der Überschrift »Hehlerei von geistigem
Eigentum. im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels vom 29. 3. 2012 hatte bis
zum 4. 4. im Internet 37 Kommentare auf sich gezogen. Besonders empört zeigt
Reuß sich über einen Kommentar, in dem es heißt:
»Ohne das Verhalten von Amazon und Nabu Press gutheißen zu wollen: Da ist ein
Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft in Heidelberg und erhält seine

http://www.boersenblatt.net/524062/


Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

Bezüge von uns Steuerzahlern. Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit ist die
Kommentierung von Kafka, für die er durch den Steuerzahler entlohnt wurde. Nun
nimmt er sich das Recht heraus und publiziert diese in einem Verlag. Dieser Verlag
hat kaum Kosten, da der Steuerzahler bereits die Kosten der wissenschaftlichen
Bibliothek, das Arbeitszimmer, inkl. Einrichtung und vor allem die monatlichen
Bezüge von Herrn Reuß übernommen hat.«
Reuß beschimpft die Kommentarspalten der Internetseiten als »angeblich so
basisdemokratische Art, unter Pseudonym ›die Sau rauslassen zu können‹ «. Doch
anstatt auf die Meinung der Kommentatorin einzugehen [6]Sie hatte ihren Namen
genannt. Ich kann nicht erkennen, dass es sich um ein Pseudonym handelt., dass
aus Steuermitteln bezahlte Wissenschaftler den Ertrag ihrer Arbeit doch eigentlich
frei zugänglich machen müssten – eine Ansicht, mit der der Kommentar nicht alleine
steht – erklärt Reuß, dass er die Arbeit für die Kafka-Edition als selbstfinanzierte
Nebentätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer erledigt habe. Da ist Mitleid angezeigt.
Davon abgesehen: Die Forderung nach Open Access für wissenschaftliche
Veröffentlichungen stützt sich in erster Linie nicht auf die Finanzierungsform,
sondern auf den öffentlichen Charakter der Wissenschaft und ist damit eines Frage
des wissenschaftlichen Ethos. [7]Gerhard Fröhlich, Die Wissenschaftstheorie fordert
Open Access (am 12. 9. 2009 auf Telepolis).
Eine andere Perpetuierung des Urheberrechts, die immer wieder auf Unverständnis
stößt, ist der Schutz für bloße bildliche Reproduktion eines an sich schon
gemeinfreien Werkes. Ich halte es hier mit Wikimedia Commons, die in Anlehnung
an das New Yorker Urteil Bridgeman Art Library v. Corel Corp. (1999) davon
ausgehen, dass jede auf Originaltreue angelegte Reproduktion eines gemeinfreien
zweidimensionalen Werks ihrerseits gemeinfrei ist.
Das Urheberrecht in seiner gegenwärtigen Gestalt hat seine Legitimation verloren.

Nachtrag Juni 2012:
Manchmal merke ich selbst nicht gleich, wie nahe die Dinge beieinander liegen. Die
Blogsoftware von WordPress verweist automatisch am Ende eines Eintrags auf
»ähnliche Artikel«. Das System, nachdem diese Verweisungen funktionieren, ist mir
nicht klar. So hätte bei diesem Eintrag eigentlich auch auf Rechtssoziologisches zum
Urheberrecht? verwiesen werden müssen. Verwiesen wird immerhin auf den Eintrag
vom 12. Mai 2011 Das Urheberrecht ist nicht komisch: Bound by Law. Dabei ist mir
selbst eine wichtige Verknüpfung zunächst nicht aufgefallen. In jenem Eintrag ging
es eigentlich um Keith Aoki. Aber als sein Mitautor wurde auch James Boyle
genannt.
James Boyle ist ein wichtiger Theoretiker und Praktiker der kulturellen Allmende.
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Bisher hatte ich ihn nur als Praktiker zur Kenntnis genommen und als solchen in
dem Eintrag über Keith Aoki erwähnt. Erwähnung verdient er aber auch als
Theoretiker der Urheberrechtsdebatte. Er prägte er den Begriff des Second
Enclosure Movement [8]James Boyle, The Second Enclosure Movement and the
Construction of the Public Domain, Law and Contemporary Problems 66, 2003,
32-74. Gemeint war die schleichende Ausweitung der Immaterialgüterrechte, sei es
der Patentrechte auf das menschliche Genom, auf Naturstoffe, biologische Prozesse
und traditionelle Rezepte, sei des Urheberrechts durch Ausweitung des Umfangs
und Ausdehnung auf Ideen, Software und Daten. »Second« Enclosure deshalb, weil
Boyle diese Ausweitung des geistigen Eigentums mit Auflösung der Allemenden im
18. und 19. Jahrhundert und ihrer Überführung in Privateigentum (enclosure of the
commons) verglich.

Anmerkungen

Anmerkungen
↑1 Vgl. das Parteiprogramm.

↑2 Dafür werde ich, wenn überhaupt jemand diese Sätze liest, Prügel beziehen. Ich
werde mich wehren.

↑3 Privater Reichtum durch philologische Kafka-Editionen? , S. N5, im Internet nur
gegen Entgelt zugänglich.

↑4

Peter Staengle Historisch-kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke
und Typoskripte, Stroemfeld Verlag Frankfurt, Peter Staengle. Originalpreis:
128 Euro. Bei Amazon wurden anscheinend Raubdrucke für unter 20 Euro
angeboten. Das ist sicher unerhört, aber nach meiner Vorstellung weniger
wegen eines Urheberrechtsverstoßes als nach dem UWG wegen der
gewerblichen Ausnutzung einer fremden Vorleistung.

↑5 Darüber berichtete auch die FAZ am 29. 3. 2012 mit einem Artikel von Felicitas
von Lovenberg unter der Überschrift »Hehlerei von geistigem Eigentum.

↑6 Sie hatte ihren Namen genannt. Ich kann nicht erkennen, dass es sich um ein
Pseudonym handelt.

↑7 Gerhard Fröhlich, Die Wissenschaftstheorie fordert Open Access (am 12. 9.
2009 auf Telepolis).

↑8 James Boyle, The Second Enclosure Movement and the Construction of the
Public Domain, Law and Contemporary Problems 66, 2003, 32-74.
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Ähnliche Themen

Das Urheberrecht ist nicht komisch: Bound by Law
Rechtssoziologisches zum Urheberrecht?

https://www.rsozblog.de/das-urheberrecht-ist-nicht-komisch-bound-by-law/
https://www.rsozblog.de/rechtssoziologisches-zum-urheberrecht/

